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5. Abschnitt 
Verpflichtung zum Handeln im besten Interesse des Kunden 

 
Allgemeine Pflichten 
 
§ 38. Ein Rechtsträger hat bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und 
Nebendienstleistungen ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen Interesse seiner 
Kunden zu handeln und den §§ 36 bis 51 zu entsprechen; beim Handel sowie der Annahme 
und Übermittlung von Aufträgen im Zusammenhang mit Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 
3 Kapitalmarktgesetz – KMG, BGBl. Nr. 625/1991, ist insbesondere den §§ 39, 40, 41, 42, 47 
und 48 zu entsprechen. 
 
 
Gewährung und Annahme von Vorteilen 
 
§ 39. (1) Ein Rechtsträger handelt nicht ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen 
Interesse seiner Kunden gemäß § 38, wenn er im Zusammenhang mit der Erbringung von 
Wertpapier- oder Nebendienstleistungen einen Vorteil gewährt oder annimmt. 

(2) Vorteile sind Gebühren, Provisionen, sonstige Geldleistungen oder nicht in Geldform 
angebotene Zuwendungen. 

(3) Die Gewährung oder Annahme von Vorteilen ist jedoch zulässig, wenn diese 
 1. dem Kunden oder einer in seinem Auftrag handelnden Person oder von einer dieser 

Personen gewährt werden oder 
 2. einem Dritten oder einer in seinem Auftrag handelnden Person oder von einer dieser 

Personen gewährt werden und 
 a) die Existenz, die Art und der Betrag des Vorteiles dem Kunden vor Erbringung der 

betreffenden Wertpapier- oder Nebendienstleistung in umfassender, zutreffender 
und verständlicher Weise offen gelegt werden; ist die Höhe des Betrages nicht 
feststellbar, so ist die Art und Weise der Berechnung dem Kunden offen zu legen; 
und 

 b) der Vorteil darauf ausgelegt ist, die Qualität der für die Kunden erbrachten 
Dienstleistungen zu verbessern, und der Vorteil den Rechtsträger nicht dabei 
beeinträchtigt, pflichtgemäß im besten Interesse des Kunden zu handeln, oder 

 3. die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen ermöglichen oder dafür erforderlich 
sind, wie Verwahrungsgebühren, Abwicklungs- und Handelsplatzgebühren, 
Verwaltungsgebühren oder gesetzliche Gebühren und die ihrer Natur nach keine 
Konflikte mit der Verpflichtung des Rechtsträgers hervorrufen können, im besten 
Interesse seiner Kunden zu handeln. 

(4) Die Offenlegung gemäß Abs. 3 Z 2 lit. a kann in Form einer Zusammenfassung der 
wesentlichen Bestandteile einer Vereinbarung über Vorteile erfolgen. Ein Rechtsträger hat 
jedoch auf Nachfrage dem Kunden weitere Einzelheiten offen zu legen. 
 

6. Abschnitt 
Information für Kunden 

 
Angemessene Informationen 

 
§ 40. (1) Ein Rechtsträger hat seinen Kunden in verständlicher Form angemessene 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Dadurch müssen seine Kunden nach vernünftigem 
Ermessen in die Lage versetzt werden, die genaue Art und die Risiken der 
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Wertpapierdienstleistungen und des speziellen Typs von Finanzinstrument, der ihnen 
angeboten wird, zu verstehen, um so auf informierter Grundlage Anlageentscheidungen 
treffen zu können. Diese Verpflichtung umfasst zumindest Informationen über 
 1. den Rechtsträger und seine Dienstleistungen; bei der Portfolioverwaltung haben 

Rechtsträger auf der Grundlage der Anlageziele des Kunden und der Art der im 
Kundenportfolio enthaltenen Finanzinstrumente eine angemessene Bewertungs- und 
Vergleichsmethode, etwa eine aussagekräftige Vergleichsgröße, festzulegen, damit 
der Kunde, für den die Dienstleistung erbracht wird, die Leistung des Rechtsträgers 
bewerten kann; 
einem Privatkunden sind die Informationen mit den in Anlage 1 und 2 zu § 40 
genannten Angaben zu übermitteln; 

 2. Finanzinstrumente gemäß Abs. 2; 
 3. den Schutz von Kundenfinanzinstrumenten und Kundengeldern gemäß Abs. 3; 
 4. Kosten und Nebenkosten; einem Privatkunden sind die Informationen mit den in 

Anlage 4 zu § 40 genannten Angaben zu übermitteln; 
 5. vorgeschlagene Anlagestrategien; dies umfasst auch eine geeignete Beschreibung 

und Warnhinweise zu den mit diesen Anlagestrategien verbundenen Risiken; und 
 6. Ausführungsplätze. 
Diese Informationen können auch in standardisierter Form zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Für die Zwecke von Abs. 1 Z 2 gelten folgende Informationspflichten: 
 1. Ein Rechtsträger hat seinen Kunden eine allgemeine Beschreibung der Art und der 

Risiken der Finanzinstrumente gemäß Anlage 3 zu § 40 zu übermitteln; diese 
Beschreibung hat insbesondere der Einstufung des Kunden als Privatkunde oder 
professioneller Kunde Rechnung zu tragen; weiters sind in dieser Beschreibung die 
Wesensmerkmale der betreffenden Art von Instrument sowie die damit verbundenen 
spezifischen Risiken ausreichend detailliert zu erläutern, damit der Kunde seine 
Anlageentscheidungen auf fundierter Grundlage treffen kann. 

 2. Übermittelt ein Rechtsträger einem Privatkunden Informationen über ein 
Finanzinstrument, das zu diesem Zeitpunkt öffentlich angeboten wird und zu dem in 
Zusammenhang mit diesem Angebot ein Prospekt gemäß den §§ 2 ff KMG oder den 
auf Grund der Richtlinie 2003/71/EG erlassenen Vorschriften eines anderen 
Mitgliedstaates veröffentlicht worden ist, hat der Rechtsträger dem Kunden 
mitzuteilen, wo dieser Prospekt erhältlich ist. 

 3. Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Risiken bei einem aus mindestens zwei 
verschiedenen Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen zusammengesetzten 
Finanzinstrument größer sind als die mit jedem der Bestandteile verbundenen 
Risiken, hat der Rechtsträger eine angemessene Beschreibung der Bestandteile des 
betreffenden Instruments und der Art und Weise, in der sich das Risiko durch die 
gegenseitige Beeinflussung dieser Bestandteile erhöht, zu übermitteln. 

 4. Im Falle von Finanzinstrumenten, die eine Garantie durch einen Dritten beinhalten, 
haben die Informationen über die Garantie ausreichende Details über den 
Garantiegeber und die Garantie zu umfassen, damit der Privatkunde die Garantie 
angemessen bewerten kann. 

(3) Für die Zwecke von Abs. 1 Z 3 hat ein Rechtsträger den Kunden 
 1. entsprechend zu informieren, wenn Konten mit Finanzinstrumenten oder Geldern des 

betreffenden Kunden unter die Rechtsvorschriften eines Drittlands fallen, und ihn 
darauf hinzuweisen, dass dies seine Rechte in Bezug auf die betreffenden 
Finanzinstrumente oder Gelder beeinflussen kann; 

 2. über die Existenz und die Bedingungen eines etwaigen Sicherungs- oder Pfandrechts 
oder eines Rechts auf Aufrechnung zu informieren, das er in Bezug auf die 
Finanzinstrumente oder Gelder des Kunden hat oder haben könnte; gegebenenfalls 
hat er den Kunden auch darüber zu informieren, dass eine Verwahrstelle ein 
Sicherungsrecht oder ein Pfandrecht oder ein Recht auf Aufrechnung in Bezug auf die 
betreffenden Instrumente oder Gelder haben könnte. 

(4) Ein Rechtsträger hat seinen Kunden alle wesentlichen Änderungen in Bezug auf die 
gemäß Abs. 1 Z 1 bis 6 übermittelten Informationen rechtzeitig mitzuteilen, die für eine 
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Dienstleistung relevant sind, die er für den betreffenden Kunden erbringt. Diese Mitteilung ist 
auf einem dauerhaften Datenträger zu übermitteln, wenn die Informationen, auf die sie sich 
bezieht, ebenfalls auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt wurden. 

(5) Bei Anteilen eines der Richtlinie 85/611/EWG unterliegenden Organismus für 
gemeinsame Anlagen gilt ein vereinfachter Prospekt gemäß Art. 28 dieser Richtlinie im 
Hinblick auf Abs. 1 Z 2 und 5 als angemessene Information. Bezüglich der Kosten und 
Nebenkosten, einschließlich Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, gilt dieser Prospekt im 
Hinblick auf Abs. 1 Z 4 als angemessene Information. 

(6) Steht eine Wertpapierdienstleistung im Zusammenhang mit einem 
Verbraucherkreditvertrag, so ist für die Informationen über den Verbraucherkredit § 33 BWG 
anzuwenden. 

(7) Betreffend Marketingmitteilungen hat ein Rechtsträger folgende Anforderungen 
einzuhalten: 
 1. die in einer Marketingmitteilung enthaltenen Informationen müssen mit den anderen 

Informationen in Einklang stehen, die der Rechtsträger seinen Kunden im Rahmen 
der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen 
übermittelt; 

 2. eine Marketingmitteilung hat auch die in Abs. 1 Z 1 bis 6 genannten Informationen – 
soweit diese relevant sind – zu enthalten, sofern die Marketingmitteilung 

 a) ein Angebot enthält, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder eine 
Nebendienstleistung abzuschließen, oder 

 b) eine Aufforderung enthält, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrags über eine 
Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung abzugeben, 

und die Art und Weise der Antwort vorgibt oder ein Antwortformular beinhaltet. Dies 
gilt jedoch nicht, wenn die Marketingmitteilung nicht alle zur Annahme des Angebots 
oder zur Stellung eines Angebotes aufgrund der Aufforderung erforderlichen 
Informationen enthält und der Privatkunde hierfür noch ein oder mehrere andere 
Dokumente heranziehen müsste, die einzeln oder zusammen die betreffenden 
Informationen enthalten. 

 
Bedingungen für redliche, eindeutige und nicht irreführende 

Informationen 
 
§ 41. (1) Alle Informationen, einschließlich Marketingmitteilungen, die ein Rechtsträger an 
Kunden richtet, müssen redlich und eindeutig sein und dürfen nicht irreführend sein. Zu 
diesen Informationen zählen auch der Name und die Firma des Rechtsträgers. 
Marketingmitteilungen müssen eindeutig als solche erkennbar sein. Alle Informationen, 
einschließlich Marketingmitteilungen, die ein Rechtsträger an Privatkunden richtet oder so 
verbreitet, dass diese Personen wahrscheinlich von ihnen Kenntnis erlangen, haben 
zusätzlich die in Abs. 2, 4 und 5 sowie in der aufgrund von Abs. 3 erlassenen Verordnung 
der FMA festgelegten Bedingungen zu erfüllen. 

(2) Die Informationen müssen zutreffend sein und dürfen insbesondere keine möglichen 
Vorteile einer Wertpapierdienstleistung oder eines Finanzinstruments hervorheben, ohne 
redlich und deutlich auf etwaige damit einhergehende Risiken hinzuweisen. Sie müssen 
ausreichend und in einer Art und Weise dargestellt sein, dass sie für einen durchschnittlichen 
Angehörigen des Personenkreises, an den sie gerichtet sind oder zu dem sie wahrscheinlich 
gelangen, verständlich sind. Wichtige Aussagen oder Warnungen dürfen nicht verschleiert, 
abgeschwächt oder missverständlich dargestellt werden. 

(3) Die FMA hat mittels Verordnung festzulegen, welche Anforderungen Informationen 
erfüllen müssen, die die nachfolgenden Angaben enthalten: 
 1. Einen Vergleich von Wertpapierdienstleistungen, Nebendienstleistungen, 

Finanzinstrumenten oder Personen, die Wertpapierdienstleistungen oder 
Nebendienstleistungen erbringen, 

 2. einen Hinweis auf die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments, eines 
Finanzindexes oder einer Wertpapierdienstleistung, 
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 3. eine Simulation einer früheren Wertentwicklung oder einen Verweis auf eine solche 
Simulation oder 

 4. eine künftige Wertentwicklung. 
Diese Anforderungen haben Art. 27 Abs. 3 bis 6 der Richtlinie 2006/73/EG zu entsprechen 
und müssen gewährleisten, dass diese Angaben redlich, eindeutig und nicht irreführend sind. 

(4) Beziehen sich die Informationen auf eine bestimmte steuerliche Behandlung, ist 
deutlich darauf hinzuweisen, dass diese von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen 
Kunden abhängt und künftigen Änderungen unterworfen sein kann. 

(5) In den Informationen darf der Name einer Aufsichtsbehörde nicht in einer Weise 
genannt werden, die andeutet oder nahe legt, dass die Produkte oder Dienstleistungen des 
Rechtsträgers von dieser Aufsichtsbehörde gebilligt oder genehmigt werden. 
 
 

Zeitpunkt der Übermittlung der Informationen 
 
§ 42. (1) Privatkunden hat ein Rechtsträger rechtzeitig, somit 
 1. bevor der Privatkunde durch Abschluss eines Vertrags über die Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen gebunden ist oder bevor die 
Dienstleistungen erbracht werden – je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt –, 

 a) die Bedingungen des Vertrags und 
 b) die gemäß § 40 Abs. 1 Z 1 über den Vertrag oder die Wertpapierdienstleistung oder 

Nebendienstleistung zu übermittelnden Informationen sowie 
 2. vor der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen die 

gemäß § 40 Abs. 1 Z 1 bis 6 erforderlichen Informationen 
zu übermitteln. 

(2) Professionellen Kunden hat ein Rechtsträger die in § 40 Abs. 1 Z 3 genannten 
Informationen rechtzeitig, somit vor der Erbringung der Dienstleistung zu übermitteln. 

(3) Die in den Abs. 1 und 2 genannten Informationen sind auf einem dauerhaften 
Datenträger zu übermitteln oder auf einer Website zur Verfügung zu stellen, sofern die in § 
16 Abs. 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(4) Abweichend von Abs. 1 kann der Rechtsträger einem Privatkunden die gemäß Abs. 1 
Z 1 erforderlichen Informationen unmittelbar nach Abschluss eines Vertrages über die 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen und die gemäß Abs. 
1 Z 2 erforderlichen Informationen unmittelbar nach Beginn der Erbringung der 
Dienstleistung übermitteln, wenn der Rechtsträger 
 1. die in Abs. 1 genannten Fristen nicht einhalten konnte, weil der Vertrag auf Wunsch 

des Kunden unter Verwendung eines Fernkommunikationsmittels gemäß § 3 Z 3 
Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz – FernFinG, BGBl. I Nr. 62/2004, geschlossen 
wurde, sodass der Rechtsträger die Informationen nicht gemäß Abs. 1 Z 1 oder 2 
übermitteln kann, und 

 2. den Informationspflichten gemäß den §§ 5 oder 6 FernFinG in Bezug auf den 
Privatkunden nachkommt, als ob dieser Kunde ein Verbraucher im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes – KSchG, BGBl. Nr. 140/1979, sei. 

 
 

7. Abschnitt 
Eignung und Angemessenheit von Wertpapierdienstleistungen 

 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 43. (1) Sofern in diesem Abschnitt Informationen über die Kenntnisse und Erfahrungen 
eines Kunden im Anlagebereich einzuholen sind, haben diese die nachfolgend genannten 
Punkte zu enthalten, soweit dies nach Art des Kunden, Art und Umfang der zu erbringenden 
Dienstleistung und Art des in Betracht gezogenen Produkts oder Geschäfts unter 
Berücksichtigung der damit jeweils verbundenen Komplexität und Risiken angemessen ist: 
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 1. Die Art der Dienstleistungen, Geschäfte und Finanzinstrumente, mit denen der Kunde 
vertraut ist; 

 2. die Art, den Umfang und die Häufigkeit der Geschäfte des Kunden mit 
Finanzinstrumenten und den Zeitraum, in dem sie getätigt worden sind; 

 3. den Bildungsstand und den Beruf oder relevanten früheren Beruf des Kunden. 
(2) Ein Rechtsträger darf einen Kunden nicht dazu veranlassen, die Übermittlung der für 

diesen Abschnitt erforderlichen Informationen zu unterlassen. 
(3) Ein Rechtsträger darf sich auf die von seinen Kunden übermittelten Informationen 

verlassen, es sei denn, er weiß oder müsste wissen, dass die Informationen offensichtlich 
veraltet, unzutreffend oder unvollständig sind. 
 
 

Eignung von Anlageberatungs- und 
Portfolioverwaltungsdienstleistungen 

 
§ 44. (1) Ein Rechtsträger, der Anlageberatungs- oder Portfolioverwaltungsdienstleistungen 
erbringt, hat Informationen über die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden im 
Anlagebereich in Bezug auf den speziellen Typ der Produkte oder Dienstleistungen, seine 
finanziellen Verhältnisse und seine Anlageziele einzuholen, damit er dem Kunden für ihn 
geeignete Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente empfehlen kann. 

(2) Diese Informationen müssen es dem Rechtsträger ermöglichen, die wesentlichen 
Fakten in Bezug auf den Kunden zu erfassen. Der Rechtsträger muss unter 
Berücksichtigung der Art und des Umfangs der Dienstleistung nach vernünftigem Ermessen 
davon ausgehen können, dass das Geschäft, das im Rahmen der Anlageberatung dem 
Kunden empfohlen oder das im Rahmen einer Portfolioverwaltungsdienstleistung getätigt 
werden soll, die folgenden Anforderungen erfüllt: 
 1. Es entspricht den Anlagezielen des Kunden; 
 2. etwaige mit dem Geschäft einhergehende Anlagerisiken sind für den Kunden, seinen 

Anlagezielen entsprechend, finanziell tragbar und 
 3. der Kunde kann die mit dem Geschäft oder der Verwaltung seines Portfolios 

einhergehenden Risiken aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen verstehen. 
(3) Die Informationen über die finanziellen Verhältnisse des Kunden haben – soweit 

relevant – Informationen über Herkunft und Höhe seines regelmäßigen Einkommens, seine 
Vermögenswerte einschließlich der liquiden Vermögenswerte, Anlagen und Immobilienbesitz 
sowie seine regelmäßigen finanziellen Verpflichtungen zu umfassen. 

(4) Die Informationen über die Anlageziele des Kunden haben – soweit relevant – 
Informationen über den Zeitraum, in dem der Kunde die Anlage zu halten gedenkt, seine 
Präferenzen hinsichtlich des einzugehenden Risikos, sein Risikoprofil und den Zweck der 
Anlage zu umfassen. 

(5) Sofern ein Rechtsträger bei der Erbringung von Dienstleistungen in Form der 
Anlageberatung oder Portfolioverwaltung die gemäß Abs. 1 erforderlichen Informationen 
nicht erhält, darf er dem Kunden keine Wertpapierdienstleistungen oder Finanzinstrumente 
empfehlen. 

(6) Erbringt ein Rechtsträger für einen professionellen Kunden eine Dienstleistung 
gemäß Abs. 1, so ist er berechtigt, davon auszugehen, dass der Kunde in Bezug auf die 
Produkte, Geschäfte und Dienstleistungen, für die er als professioneller Kunde eingestuft ist, 
über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen im Sinne von Abs. 2 Z 3 verfügt. Besteht 
die Dienstleistung in einer Anlageberatung für einen professionellen Kunden gemäß § 58 
Abs. 2, ist der Rechtsträger für die Zwecke von Abs. 2 Z 2 berechtigt, davon auszugehen, 
dass etwaige mit dem Vorgang einhergehende Anlagerisiken für den Kunden, seinen 
Anlagezielen entsprechend, finanziell tragbar sind. 
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Angemessenheit von sonstigen Wertpapierdienstleistungen 
 
§ 45. (1) Die Rechtsträger haben bei der Erbringung von anderen, als den in § 44 Abs. 1 
genannten, Wertpapierdienstleistungen vom Kunden Informationen zu seinen Kenntnissen 
und Erfahrungen im Anlagebereich in Bezug auf den speziellen Typ der angebotenen oder 
vom Kunden gewünschten Produkte oder Dienstleistungen einzuholen, um beurteilen zu 
können, ob diese für den Kunden angemessen sind. Dabei hat der Rechtsträger zu 
berücksichtigen, ob der betreffende Kunde über die erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit den angebotenen oder 
gewünschten Produkten oder Dienstleistungen zu verstehen. 

(2) Gelangt der Rechtsträger aufgrund der gemäß Abs. 1 erhaltenen Informationen zu 
der Auffassung, dass das betreffende Produkt oder die betreffende Dienstleistung für den 
Kunden nicht angemessen ist, so warnt er den Kunden. Diese Warnung kann in 
standardisierter Form erfolgen. 

(3) Falls der Kunde die in Abs. 1 genannten Informationen nicht erteilt oder 
unzureichende Informationen über seine Kenntnisse und Erfahrungen erteilt, hat der 
Rechtsträger den Kunden zu warnen, dass er ohne diese Informationen nicht beurteilen 
kann, ob die angebotenen oder gewünschten Produkte oder Dienstleistungen für ihn 
angemessen sind. Diese Warnung kann in standardisierter Form erfolgen. 

(4) Erbringt ein Rechtsträger für einen professionellen Kunden eine Dienstleistung 
gemäß Abs. 1, so ist er berechtigt, davon auszugehen, dass dieser über die erforderlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit den Produkten, 
Geschäften und Dienstleistungen, für die er als professioneller Kunde eingestuft ist, zu 
erfassen. 
 
 

Geschäfte, die nur in der Ausführung oder Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen 

 
§ 46. Ein Rechtsträger, dessen Wertpapierdienstleistungen lediglich in der Ausführung von 
Kundenaufträgen oder der Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen mit oder ohne 
Nebendienstleistungen bestehen, darf diese Wertpapierdienstleistungen für seine Kunden 
erbringen, ohne zuvor die Angaben gemäß § 45 Abs. 1 einzuholen oder bewerten zu 
müssen, wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
 1. Die Dienstleistungen beziehen sich auf nicht komplexe Finanzinstrumente gemäß § 1 

Z 7; 
 2. die Dienstleistungen werden auf Veranlassung des Kunden erbracht; 
 3. der Kunde wurde eindeutig darüber informiert, dass der Rechtsträger bei der 

Erbringung dieser Dienstleistungen die Angemessenheit der Instrumente oder 
Dienstleistungen, die erbracht oder angeboten werden, nicht gemäß § 45 prüfen muss 
und der Kunde daher nicht in den Genuss des Schutzes der einschlägigen 
Wohlverhaltensregeln kommt; diese Warnung kann in standardisierter Form erfolgen; 

 4. der Rechtsträger kommt seinen Pflichten gemäß den §§ 34 und 35 nach. 
 
 

Dokumentation der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
 
§ 47. (1) Ein Rechtsträger hat eine Aufzeichnung zu erstellen, die das Dokument oder die 
Dokumente mit den Vereinbarungen zwischen dem Rechtsträger und dem Kunden enthält, 
die die Rechte und Pflichten der Parteien sowie die sonstigen Bedingungen, zu denen der 
Rechtsträger Dienstleistungen für den Kunden erbringt, festlegt. 

(2) Ein Rechtsträger, der für einen Privatkunden erstmals eine Wertpapierdienstleistung 
erbringt, die keine Anlageberatung darstellt, hat mit diesem eine Rahmenvereinbarung 
abzuschließen und auf einem dauerhaften Datenträger festzuhalten. In dieser 
Rahmenvereinbarung sind die wesentlichen Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
festzulegen. 
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(3) Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im Sinne des Abs. 1 und 2 können 
durch Verweis auf andere Dokumente oder Rechtstexte festgelegt werden. 
 
 
 
Wertpapieraufsichtsgesetz 1996 
 
 

Wohlverhaltensregeln 
 
§ 11. (1) Bei der Erbringung von gewerblichen Dienstleistungen, die mit Wertpapieren oder 
der sonstigen Veranlagung des Vermögens von Kunden in Zusammenhang stehen, sind die 
Interessen der Kunden bestmöglich zu wahren, und insbesondere die §§ 12 bis 18 zu 
beachten. 
Als Dienstleistungen in diesem Sinne gelten: 
 1. Die in § 1 Abs. 1 Z 7 lit. b bis f und Z 11 BWG genannten Bankgeschäfte; 
 2. das Finanzdienstleistungsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Z 19 BWG; 
 3. der Handel mit 
 a) Finanzinstrumenten gemäß § 2 Z 34 lit. d BWG, 
 b) Verträgen über Edelmetalle und Waren gemäß Z 2 lit. e, 4 und 5 der Anlage 2 zu § 

22 BWG und 
 c) Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 Kapitalmarktgesetz - KMG, BGBl. Nr. 

625/1991, 
sowie die Vermittlung von Geschäftsgelegenheiten zum Erwerb oder zur Veräußerung 
solcher Instrumente oder Veranlagungen. 

(2) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 gilt für alle natürlichen und juristischen Personen, 
Personengesellschaften des Handelsrechts und Erwerbsgesellschaften, die die in Abs. 1 
genannten Dienstleistungen gewerblich erbringen. 

(3) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 gilt auch für Unternehmen mit Sitz im Ausland 
einschließlich der für sie im Inland tätigen natürlichen und juristischen Personen, die 
Dienstleistungen gegenüber Kunden im Inland erbringen, sofern nicht die 
Wertpapierdienstleistung einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden 
Nebenleistungen ausschließlich im Ausland erbracht wird. 
 
 
§ 12. (1) Die in § 11 genannten Rechtsträger dürfen Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 
2 Konsumentenschutzgesetz - KSchG, BGBl. Nr. 140/1979, zur Werbung für den Erwerb von 
einem der in § 1 Abs. 1 Z 7 lit. b bis f BWG genannten Instrumente und von Instrumenten, 
Verträgen und Veranlagungen gemäß § 11 Abs. 1 Z 3 nur auf Grund einer Einladung 
aufsuchen. 

(2) Ist die Vertragserklärung eines Verbrauchers auf den Erwerb 
 1. einer Veranlagung im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 KMG oder 
 2. von Anteilen an in- oder ausländischen Kapitalanlagefonds, in- oder ausländischen 

Immobilienfonds oder ähnlichen Einrichtungen, die Vermögenswerte mit 
Risikostreuung zusammenfassen, 

gerichtet, kommt § 3 KSchG unbeschadet einer Anbahnung der geschäftlichen Verbindung 
zwecks Schließung dieses Vertrages durch den Verbraucher zur Anwendung. 

(3) Die Zulässigkeit der Zusendung unerbetener Nachrichten zur Werbung für eines der 
in § 1 Abs. 1 Z 7 lit. b bis f BWG genannten Instrumente und für Instrumente, Verträge und 
Veranlagungen gemäß § 11 Abs. 1 Z 3 richtet sich nach § 107 des 
Telekommunikationsgesetzes 2003 (TKG 2003), BGBl. I Nr. 70/2003. 
 
 
§ 13. Die in § 11 genannten Rechtsträger haben bei der Erbringung von Dienstleistungen 
gemäß § 11 Abs. 1 
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 1. diese mit der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit im 
Interesse ihrer Kunden zu erbringen; 

 2. sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen und dafür zu sorgen, 
daß bei unvermeidbaren Interessenkonflikten der Kundenauftrag unter der gebotenen 
Wahrung des Kundeninteresses ausgeführt wird; 

 3. von ihren Kunden Angaben über ihre Erfahrungen oder Kenntnisse in Geschäften, die 
Gegenstand der Wertpapierdienstleistungen sein sollen, über ihre mit den Geschäften 
verfolgten Ziele und über ihre finanziellen Verhältnisse zu verlangen, soweit dies zur 
Wahrung der Interessen der Kunden und im Hinblick auf Art und Umfang der 
beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist; 

 4. ihren Kunden alle zweckdienlichen Informationen mitzuteilen, soweit dies zur 
Wahrung der Interessen der Kunden und im Hinblick auf Art und Umfang der 
beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist. 

 
 

Besondere Verhaltensregeln 
 
§ 14. Den in § 11 genannten Rechtsträgern ist es untersagt, 
 1. ihren Kunden den Ankauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten (§ 2 Z 34 BWG) oder 

Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 KMG zu empfehlen, wenn und soweit die 
Empfehlung nicht mit den Interessen der Kunden übereinstimmt; 

 2. ihren Kunden den Ankauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten (§ 2 Z 34 BWG) zu 
dem Zweck zu empfehlen, für ihre Eigengeschäfte oder Geschäfte eines mit ihnen 
verbundenen Unternehmens Preise in eine bestimmte Richtung zu lenken. 

 3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 127/2004) 
Das Verbot gemäß Z 2 gilt auch für alle Angestellten und sonst für die genannten 
Rechtsträger tätigen Personen. 
 
 
§ 15. (1) Bei Verletzung der Pflichten nach den §§ 13 und 14 kann Schadenersatz verlangt 
werden. 

(2) Eine Vertragsbestimmung, nach der von der Bestimmung des Abs. 1 zum Nachteil 
eines Verbrauchers im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG abgewichen wird, ist unbeschadet 
des § 6 Abs. 1 Z 9 leg. cit. nur dann verbindlich, wenn sie in einem vom Verbraucher zu 
unterfertigenden Vertragswerk gegenüber dem übrigen Vertragstext deutlich hervorgehoben 
ist. 
 
 

Organisationspflichten 
 
§ 16. Die in § 11 genannten Rechtsträger haben 
 1. über die für eine ordnungsgemäße Durchführung der Dienstleistungen gemäß § 11 

Abs. 1 notwendigen Mittel und Verfahren zu verfügen und wirksam einzusetzen; 
 2. so organisiert zu sein, daß bei der Erbringung der Dienstleistungen gemäß § 11 Abs. 

1 Interessenkonflikte zwischen ihnen und ihren Kunden oder Interessenkonflikte 
zwischen verschiedenen Kunden von ihnen möglichst gering sind; 

 3. über angemessene interne Kontrollverfahren zu verfügen, die geeignet sind, 
Verstößen gegen Verpflichtungen nach diesem Bundesgesetz entgegenzuwirken. 

 
 

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 
 
§ 17. (1) Die in § 11 genannten Rechtsträger haben bei der Erbringung von Dienstleistungen 
gemäß § 11 Abs. 1 aufzuzeichnen: 
 1. Den Auftrag und hierzu erteilte Anweisungen des Kunden sowie die Ausführung des 

Auftrags und 
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 2. den Namen der mit dem Kunden unmittelbar in Kontakt tretenden Person, die den 
Auftrag des Kunden angenommen hat, sowie die Uhrzeit der Erteilung und der 
Ausführung des Auftrags; anstelle des Namens der Kontaktperson kann, wenn dies 
aus organisatorischen Gründen erforderlich ist, eine dauerhaft und unverwechselbar 
der betreffenden Person zuordenbare Kennummer aufgezeichnet werden; 

 3. die Angaben des Kunden gemäß § 13 Z 3. 
(2) Die Aufzeichnungen nach Abs. 1 sind mindestens sechs Jahre aufzubewahren. Zur 

Aufzeichnung nach Abs. 1 sowie zur Aufbewahrung können Datenträger verwendet werden, 
wenn die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der 
Aufbewahrungfrist jederzeit gewährleistet ist. 

(3) Dem Anleger sind vom in § 11 genannten Rechtsträger folgende Unterlagen 
kostenlos zur Verfügung zu stellen: 
 1. Auf seinen Wunsch der Prospekt und dessen allfällige Änderungen, sofern solche 

nach anderen Bundesgesetzen zu erstellen waren; 
 2. eine Kopie der vollständigen Vertragserklärung des Kunden, sofern diese dem 

Anbieter oder seinem Beauftragten persönlich abgegeben wurde; 
 3. auf seinen Wunsch eine Kopie der gemäß Abs. 1 Z 2 erfolgten Aufzeichnung. 
 
 
 
ABGB 
 
 
§ 870. Wer von dem anderen Teile durch List oder durch ungerechte und gegründete Furcht 
(§ 55) zu einem Vertrage veranlasst worden, ist ihn zu halten nicht verbunden. 
 
 
§ 871. (1) War ein Teil über den Inhalt der von ihm abgegebenen oder dem anderen 
zugegangenen Erklärung in einem Irrtum befangen, der die Hauptsache oder eine 
wesentliche Beschaffenheit derselben betrifft, worauf die Absicht vorzüglich gerichtet und 
erklärt wurde, so entsteht für ihn keine Verbindlichkeit, falls der Irrtum durch den anderen 
veranlasst war, oder diesem aus den Umständen offenbar auffallen mußte oder noch 
rechtzeitig aufgeklärt wurde. 

(2) Ein Irrtum eines Teiles über einen Umstand, über den ihn der andere nach geltenden 
Rechtsvorschriften aufzuklären gehabt hätte, gilt immer als Irrtum über den Inhalt des 
Vertrages und nicht bloß als solcher über den Bewegungsgrund oder den Endzweck (§ 901). 
 
 
§ 872. Betrifft aber der Irrtum weder die Hauptsache, noch eine wesentliche Beschaffenheit 
derselben, sondern einen Nebenumstand; so bleibt der Vertrag, in so fern beide Teile in den 
Hauptgegenstand gewilligt, und den Nebenumstand nicht als vorzügliche Absicht erkläret 
haben, noch immer gültig: Allein dem Irregeführten ist von dem Urheber des Irrtumes die 
angemessene Vergütung zu leisten. 
 
 
§ 873. Eben diese Grundsätze sind auch auf den Irrtum in der Person desjenigen, welchem 
ein Versprechen gemacht worden ist, anzuwenden; in so fern ohne den Irrtum der Vertrag 
entweder gar nicht, oder doch nicht auf solche Art errichtet worden wäre. Als Irrtum in der 
Person gilt jedenfalls der Irrtum über das Vorhandensein einer erforderlichen 
verwaltungsrechtlichen Befugnis zur Erbringung der Leistung. 
 
 
§ 874. In jedem Falle muss derjenige, welcher einen Vertrag durch List oder ungerechte 
Furcht bewirket hat, für die nachtheiligen Folgen Genugtuung leisten. 
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§ 875. Ist einer der Vertragschließenden von einem Dritten durch List oder durch ungerechte 
und gegründete Furcht zu einem Vertrage bewogen; oder zu einer irrtümlichen Erklärung 
veranlasst worden; so ist der Vertrag gültig. Nur in dem Falle, dass der andere Teil an der 
Handlung des Dritten teilnahm oder von derselben offenbar wissen musste, kommen die §§ 
870 bis 874 zur Anwendung. 
 
 
§ 876. Die vorstehenden Bestimmungen (§§ 869 bis 875) finden entsprechende Anwendung 
auf sonstige Willenserklärungen, welche einer anderen Person gegenüber abzugeben sind. 
 
 
§ 877. Wer die Aufhebung eines Vertrages aus Mangel der Einwilligung verlangt, muss 
dagegen auch alles zurückstellen, was er aus einem solchen Vertrage zu seinem Vorteile 
erhalten hat. 
 
 
§ 1300. Ein Sachverständiger ist auch dann verantwortlich, wenn er gegen Belohnung in 
Angelegenheiten seiner Kunst oder Wissenschaft aus Versehen einen nachteiligen Rat 
erteilt. Außer diesem Falle haftet ein Ratgeber nur für den Schaden, welchen er wissentlich 
durch Erteilung des Rates dem anderen verursachet hat. 
 
 
§ 1313a. Wer einem andern zu einer Leistung verpflichtet ist, haftet ihm für das Verschulden 
seines gesetzlichen Vertreters sowie der Personen, deren er sich zur Erfüllung bedient, wie 
für sein eigenes. 
 
 
§ 1487. Die Rechte, eine Erklärung des letzten Willens umzustoßen; den Pflichtteil oder 
dessen Ergänzung zu fordern; eine Schenkung wegen Undankbarkeit des Beschenkten zu 
widerrufen oder den Beschenkten wegen Verkürzung des Pflichtteils in Anspruch zu 
nehmen: 
einen entgeltlichen Vertrag wegen Verletzung über die Hälfte aufzuheben, oder die 
vorgenommene Teilung eines gemeinschaftlichen Gutes zu bestreiten; und die Forderung 
wegen einer bei dem Vertrage unterlaufenen Furcht oder eines Irrtums, wobei sich der 
andere vertragmachende Teil keiner List schuldig gemacht hat, müssen binnen drei Jahren 
geltend gemacht werden. Nach Verlauf dieser Zeit sind sie verjährt. 
 
 
§ 1489. Jede Entschädigungsklage ist in drei Jahren von der Zeit an verjährt, zu welcher der 
Schade und die Person des Beschädigers dem Beschädigten bekannt wurde, der Schade 
mag durch Übertretung einer Vertragspflicht oder ohne Beziehung auf einen Vertrag 
verursacht worden sein. Ist dem Beschädigten der Schade oder die Person des 
Beschädigers nicht bekannt geworden oder ist der Schade aus einer oder mehreren 
gerichtlich strafbaren Handlungen, die nur vorsätzlich begangen werden können und mit 
mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind, entstanden, so erlischt das Klagerecht nur 
nach dreißig Jahren. 
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Gewerbeordnung 
 
 
Gewerbliche Vermögensberatung 
 
§ 136a. (1) Der Gewerbliche Vermögensberater (§ 94 Z 75) ist berechtigt zur 
 1. Beratung bei Aufbau, Sicherung und Erhaltung von Vermögen und Finanzierung mit 

Ausnahme der Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente (§ 3 Abs. 2 Z 1 
WAG 2007), 

 2. Vermittlung von 
 a) Veranlagungen und Investitionen, ausgenommen Finanzinstrumente (§ 3 Abs. 2 

Z 3 WAG 2007), 
 b) Personalkrediten und Hypothekarkrediten und Finanzierungen und 
 c) Lebens- und Unfallversicherungen. 

(2) Bezüglich der Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen unterliegt der 
Gewerbliche Vermögensberater den Bestimmungen der §§ 137 bis 138 und den sonstigen 
Bestimmungen betreffend Versicherungsvermittlung. 

(3) Ausschließlich gewerbliche Vermögensberater dürfen Tätigkeiten gemäß § 1 Z 20 
WAG 2007 durchführen. Gewerbliche Vermögensberater (§ 94 Z 75) sind bei Einhaltung der 
Bedingungen des § 2 Abs. 1 Z 15 WAG 2007 auch zu Tätigkeiten im Sinne dieser 
Bestimmungen berechtigt. § 7 WAG 2007 gilt für diese Tätigkeiten sinngemäß. 

(4) Gewerbliche Vermögensberater (§ 94 Z 75) müssen bei der Annahme und 
Übermittlung von Aufträgen im Zusammenhang mit Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 
Kapitalmarktgesetz, KMG, BGBl. Nr. 625/1991, dem § 44 WAG, BGBl. I Nr. 60/2007 in der 
jeweils geltenden Fassung, entsprechen. 
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